
                                                                                                 

Betreff:  Antrag der Fraktion FREIE WÄHLER - Bildung der Vereinskommission 
 
Bezug: Kommunalwahl 14. März 2021 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
„Für die Dauer der Wahlzeit 2016/2021 gehören gem. § 72 HGO folgende Personen der 
Vereinskommission an: 
 
1. Thomas Winkler  Bürgermeister 
2. ..........................  Erster Stadtrat*in 
3. ..........................  Stadtrat*in GRÜNE 
4. ..........................  Stadtrat*in CDU 
5. ..........................  Stadtrat*in SPD 
6. ..........................  Stadtrat*in DKP/LL 
7. ..........................  Stadtrat*in FREIE WÄHLER 
8. ………………….  Stadtrat*in FDP 
9. ..........................  Stadtverordnete*r GRÜNE 
10. ..........................  Stadtverordnete*r CDU 
11. ..........................  Stadtverordnete*r SPD 
12. ..........................  Stadtverordnete*r DKP/LL 
13. ..........................  Stadtverordnete*r FREIE WÄHLER 
14. ..........................  Stadtverordnete*r FDP 
15. ..........................  SKV Mörfelden 
16. ..........................  Rot-Weiss Walldorf 
17. ..........................  SKG Walldorf 
18. ..........................  TGS Walldorf 
19. ..........................  Verein Merfeller Kerweborsch 
20. ..........................  N.N. 
21. ..........................  N.N. 
22. ..........................  N.N. 
23. .........................  N.N. 
24. ..........................  N.N. 
25. ..........................  Kleinvereine 
 
Schriftführer: Ralf Baitinger Sport-und Kulturamt 
Stellvertreter: N.N.   Sport-und Kulturamt 
 

An das 
Büro des Stadtverordnetenvorstehers 
Herrn Franz-Rudolf Urhahn 
- Hauptamt – 
Rathaus Mörfelden 
Westendstr. 8 
64546 Mörfelden-Walldorf 

FREIE WÄHLER-Fraktion 
 
 
 
Mörfelden-Walldorf, 17. Mai 2021 
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Die Fraktionen, die Organisationen und die sonstigen Gruppierungen werden gebeten, dem 
Hauptamt ihre Vertreter zu benennen. 
 
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, die Kommissionsmitglieder zu berufen. 
 
Ferner wird der Bürgermeister beauftragt, die Kommission noch vor der Sommerpause 
einzuladen um die aktuelle Corona-bedingte Sondersituation zu diskutieren.“ 
 
Begründung: 
 
Für die Dauer der Wahlzeit 2021/2026 ist die Bildung einer neuen Vereinskommission 
erforderlich. Die Mitglieder der Kommissionen üben eine ehrenamtliche Tätigkeit aus.  
 
Gem. § 72 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung bestehen Kommissionen aus dem 
Bürgermeister, weiteren Mitgliedern des Magistrats, Mitgliedern der 
Stadtverordnetenversammlung und, falls dies tunlich erscheint, aus sachkundigen Einwohnern. 
Die weiteren Mitglieder des Magistrats werden vom Magistrat gewählt.  
Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und die sachkundigen Einwohner werden von 
der Stadtverordnetenversammlung gewählt.  
 
Nach der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung wird der Bürgermeister 
bevollmächtigt, die Kommissionsmitglieder für die neue Wahlzeit zu berufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stephan Middelberg 
Fraktionsvorsitzender Freie Wähler  


